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- ungenügendes Stellen von Anforderungen an die qualitätsge
rechte Informationsgewinnung in e inzeln eruE rmit t lungs ve r-
fahren.

■r
Ausgehend von den pos it iv en E r f ah rung en̂ jLx\ de r Leit ungs tä t igkeit 
Bahre 1988 und unter konsequent e rt-B̂ eacht ung erkannter Erfor
dernisse ist auch weiterhin und verstärkt in den Mittelpunkt 
zu st eilen :

■r
- die strikte Gewährleistung der Einheit von Politik, Recht 

und Ges et zlichkeit'. s^wie die unbedingte Sicherung der Ob
jektivität in 'derbes amten Untersuchungsarbeit und des 
Wahrheitsgehalte^ aller Informationen,

- die Erhöhung des Niveaus der politisch-ideologischen und Er
ziehungsarbeit und die weitere Stärkung der Kampfkraft der 
Partei- und Dienstkollektive mit dem Ziel, rechtzeitig den 
notwendigen ideologischen Vorlauf zu schaffen und alle An
gehörigen zu mobilisieren, auch weiterhin um hohe Qualität 
und Wirksamkeit der Untersuchungsarbeit zu ringen,

- die weitere Ausprägung der Fähigkeit, noch tiefer in die 
komplizierten politischen Zusammenhänge einzudringen und 
immer entsprechend der Linie der Partei streng gesetzlich 
zu handeln,

- die Sicherung eines hohen Fachwissens, der Beherrschung
des untersuchungsspezifischen Handwerkszeuges sowie die
weitere Entfaltung von Schöpfertum, operativer Klugheit
und Findigkeit.

%

In der Arbeit gemäß Richtlinie Nr. 2/81 konnte quantitativ 
das bisher zweithöchste Ergebnis erzielt werden. Der dennoch zu 
verzeichnende Rückgang im Verhältnis zun- Zahl der eingeleite
ten Ermittlungsverfahren mit Haft ist vorrangig auf die ver
kürzten Bearbeitungsfristen zahlreicher Ermittlungsverfahren


